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Die Entwicklung 
bft Arbeiterschutzgesetzgebung 

in Liechtenstein 
(Jtarr.) 

I. Inhalt ix« Arb«it«rschutz«« Im allgemeinen. 
Tie iiclfllncn und fl.rperlld,<» «Jlrhcitefrrtftc, 

durch welche die Hilter de« menschliche» Bedar-
>e< gefördert werden, unterliege» täglicher »nd 
periodischer Erschöpfung. Sie müssen daher 
ständig erseht werden und sie dediirsen ci»ch 
eines Schulies gegen vorzeitige Verkümmerung. 
Im Altertum herrschte bekanntlich in allen gros-
sei, Staaten die Stlaverei. Eine Minderbett 
hatte hier die unbesdirtlntte ?1ersitgung«aewalt 
Uber die Arbeitskraft der Massen. Diese Reldje 
sind untergegangen »nd die ivtrtschnftliche Hör. 
Herrschaft ging »der a» Völler, welche die freie 
Persönlichkeit der Werktätigen gegen Raubbau 
schlitzten. Wenn e« wahr ist, das, die beschichte 
die grosie Lehrmetsterin der Völker ist, so kann 
nun gerade au« diesem Umstände die gesditcht' 
»che Aufgabe erkennen, welche in der Erhaltung 
«nd Förderung der 'Produktivität de« Arbeit«, 
saktor« liegt und die den eigentlichen Inhalt de« 
Arbetterschuhe« bildet. Zweck de« Arbeiter-
schütz«« Ist also „die Sicherung der günstigsten 
?ntwl«tlnng«mvglichk«lt«n der Arvelterpersvn. 
lichteU". Der Arbeiterschuh will ersten« die In-

[landhaltung und Au«btldung«mvälichkeit der 
vrperlichen und geistigen Krtifte sichern. Die« 

geschieht durch da« Verbot der Erwerbsarbeit 
vor einem bestimmten Alter, durch den Nach-
lud« de« Schulbesuche«, durch die Einführung 
einer Höchstarbeitszeit usw. Der Arbeiter-
cliuh will zweiten« ein Mindestmas, an wirt-
chaftlicher Sicherheit gewährleisten durch da« 
»genannte Truckverbot, durch Mindesllvhne 

und durch da« Koalitionsrecht. Er will dritten« 
durch eine besondere ArbeitSverwaltung eine 
Organisation schaffen, welche die rechtliche und 
gesellschastlid)« Bürgschaft für den Vollzug de« 
ÄrbeilcrschuycS gewährt und welche weiter« die 
Möglichkeit de« wirtschaftlin)en, geistigen und 
sozialen Aufstiege« innerhalb der Arbeiterschaft 
eröffnet. In der Geschichte sind e« religiöse Vc> 
dürfnisse, wie die Sonntag«h«iligung, aber auch 
wirtschaftliche Bedrückung, wie das Trucksystem 
und die Unterentlöhnung, welche zu den ersten 
Maßregeln de« Arbeiterschuhc« führten. Im 
Zeitalter de« Merkantilismus, also seit de», 16. 
Jahrhundert, wurde die Arbeit der Waisenkin-
der in den verschiedenen Manufakturen au«g«> 
beutet, in den Textilfabriken de« I». und 19. 
Jahrhundert« führte die Zusammenpferchnng 
und Mißhandlung armer Kinder zu Epidemien 
und hoher Sterblichkeit. Der Protest gegen diese 
Ausartung der industriellen Revolution führte 
»um Schuh der körperlichen und geistigen Per. 
stnlichkeit, insbesondere zum Schuh de« Kinde« 

»ttd der Frau. Im letzt*« Weltkrieg wurde der 
Arbeiterschuh in den meisten Ländern teilweise 
aufgebobe» »nd gelockert. Da« hatte eine lieber-
spannnng der Arbeit«kras» sowie aus die Dauer 
Minderleistungen zur Folge und führte schlief,-
lich z» einem Gegendruck, der In der i»«ernaiio-
nalen Bewegttng s»r den Achtstundentag und 
in dem Verlangen nach Einslihrung von V«' 
trieb«rä«en seinen Ausdruck fand. Seil dem 
Jahre Ii»« besteh« in den industriellen Staaten 
da« Bestreben nach einem Mi»sprad)«red,t in 
den Betrieben. An« dem obrigkeitlichen Schuh 
beginnt sich also ein gewisse« Selbstbestim-
mungsrecht zu entwickeln. Es berühren und 
Überschneiden sich also die Kreise, innerhalb deren 
die Organisationen der Arbeiter, der Arbeit-
geber und die Srgane des vom Staat geschass«. 
neu Arbeitersck)uye« ihre Wirksamkeit auaüben. 
Diese Entwicklung tritt umso schärfer in Erschei-
nung, je allaemeineren Eharatter die Arbeiter-
schuNvorschristcn tragen, je mehr Betriebe sie 
erfassen und je mehr Staaten die gleichen Vor-
sckiriften Übernehmen. In fast allen Ländern be
stehe» Arbeiterschuhvorschrtften, die alle Lohn-
arbetter umfassen, und seit dem Jahre IMfl hat 
auch schon der i n t c r n a t t o n a l e Arbeiter-
schuh sein Werk der Veretnheitlicliuich begon-
nen. 

2. Di« Entwicklung in Liechtenstein bi« zum 
Iollvertrag mit der Schweiz. 

Die ersten Arbeiterschuhbestimmungen de« tiech-
tenstetnischen Recht« sind enthalten in der Gr-
wcrbeordnung vom Jahre 1HH5, die sich an da« 
Vorbild der österreichischen Gewerbeordnung 
von IH55-) anlehnt. Sic enthält noch keine Be
stimmungen über eine L>öchstarbeit«zeit, sonder» 
spricht lediglich von der Pslicht, „die bedungene 
oder ortsübliche" Arbeitszeit einzuhalten. Acht 
Jahre später wurde durch Dekret der Regierinig 
die Arbeitszeit in den Fabriken auf 12 Stunde» 
festgeseyt (17. März IH73), und wieder elf Jahre 
später wurde sie durch Regierungsverordnung 
lvom 2«. April 1884) auf „etlf" Stunden herab-
geseht. 

Auch eine zwingende Vorschrift über da« Zu-
lassungSalter, d. h. über das Mindestalter des 
Arbeitnehmers, besteht nicht. Im allgemeinen ist 
dasselbe auf 14 Jahre festgesetzt. Nach § 46 
sollen nämlich elemcntarschulpflichtigc Kinder 
in Fabriten nicht beschäftigt werden. Die Elc-
mentarschulpflicht aller Kinder dauerte aber 
nach einem Gesetz vom gleiche» Jahre bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr. Die Regierung 
tonnte jedoch für gewisse Fabrtkationszweige 
auch die Beschäftigung von schulpflichtigen 
Kindern gestatten. Diese Gewerbeordnung war 
durch volle 50 Jahre in Kraft. Sie wurde erseht 
durch eine Novelle vom 30. Avril 1910 und 

zwar mit »achstehender Begründung! „Die in 
der alten Gewerbeordnung enthaltene, sehr weit
gehende Gewerbesreihelt ist in unseren yiarf»-
l'arstaate» durch neue Innen der leftte» dreisiig 
Jahre eingeführte Gesehe sehr eingeschränkt 
morde». A» ihre Stelle «rate» humanitäre Ar-
beilersdiuhbestimmuuae», die Forderung de« 
BefähigungSnackiweise« sür versck,ied<»e Ge-
werbe, die A««dehn»ng der Ko»zessio»«psltd,t 
»nd der obliaatorisrh? Beitritt z» de» gewerb
liche» Ge»osse»schaste». Diese fortschrittlichen 
Neuerungen, welche durch die mäd)lig« indn-
strlelle Entwicklung der Kulturstaaten »otwe»-
big wurde» «»d zur Lösung der soziale» Frage 
viel beigetragen habe», Häven nun auch iu dem 
»»« vorliegende» Geseheutwurl mit Rücksicht-
«ahme auf die besondere» Verhältnisse unsere« 
kleinen Lande« ihren Platz gesunden." Die 
Neuerungen diese« Gesehe« folgen zum gros,«» 
Teil den in der österreichischen -G0 vom Jahre 
1007 enthaltenen Gesehe«bestlmmnng»n. Schon 
»ach fünf Jahren wurde die neue Gewerbrord-
nung wieder abgeändert und zwar durch da« 
Gesetz vom 13. Dezember 101?, welche« zum 
Teil heute noch in Kraft ist. Die Arbetterschuh-
besttmmungen de« bestehenden Gesehe« bedeuten 
gegenüber dem Geseh von 1010 einen gewissen 
Rückschritt. Nach dem Geseh von 101«» betrug 
da« Mindestalter für die Iulassung zu gewerb-
lichen Arbeite» 15 Jahr« damals da« höchst« 
in Europa. Set« 1015 nur 14 Zabr«. Jugend« 
lich« im Alter von 14 17 Jahren sowie Frauen 
dürfen nur zu leichten, ungefährlichen Arbeiten 
verwendet werden. Wöchnerinnen dürfen erst 
vier Wochen nach ihrer Niederkunft mit regel-
mäßigen gewerblid)en Arbeiten beschäftigt wer-
den. Jugendlichen und Frauen ist Nachtarbeit 

zwischen 8 Uhr abend« und 6 Uhr morgens 
- verboten, eine Ausnahme gilt für erwachsene 

Frauen, die im Gastgewerbe beschäftigt sind, 
Zwischen den Arbeitsstunde» sind Ruhepausen 
von mindestens anderthalbstündiger Gesamt-
dauer zu gewähren. Die Dauer des Arbeit«-
tageS in Unternehmungen mit mindesten« 10 
Arbeitern bleibt auf 11 Stunden festgesehl. Eine 
Verlängerung der täglichen Arbeitsdauer tann 
von der Regierung in Notfällen durch höchsten« 
60 Tage im Jahre gestattet werden. Die Ein-
führung regelmäßiger Tag- und Nachtschichten 
bedarf besonderer Bewilligung der Regierung. 
Die Regierung ist ermächtigt, zum Schutz ve« 
Leben« und der Gesundheit der Arbeiter beson
dere Vorschriften für die Einrichtung der Ve-
triebsstätten zu erlassen, die Verwendung der 
Arbeiter, die Grenzen der Nachtruhe und der 
Ruhepausen, die Ueberzeitarbeiten und die 
SonntagSarbeit den Bedürfnissen der Gewerbe-
tategorien entsprechend durch besondere Be
stimmungen zu regeln und noch weitergehende 
Ausnahmen zu gestatten. 

An Sonntagen und gebotenen Feiertagen hat 
die gewerbliche Arbeit im allgemeinen zu ruhen. 

DI« Bestimmungen Über da« e«hriw«s«n sind 
meisten« der bisherigen Uebnna entnommen. 
Di» Lobnverrechnung erfolg» auf Grund von 
Lohnlisten oder Lohnbuch»!», dl« Lohnzahlungen 
habe» in bar zu erfolgen und zwar in längsten«' 
einmonatlichen Termine». Ein Lohnrückhalt ist 
bi« zun, Betrage «ine« Wochenverdienst,« zu-
lässig. Lobnrückhalt«s«ras«n dürfen die L»vh« 
ein,« halben Taglohn,« nicht überschreiten. Di» 
Anrechnung von Na»urall»istungen am Lohn 
ist verboten, ebenso die Verabfolgung von alko-
Mische» Getränken auf Rechnung de« Lohne« 
sowie die Loh„au«zahlu»g in Gastwirtschaften, 
•'luch dürfen die Arbeiter nicht gezwungen Wir
de», ihre Bedarfsgegenstände au« bestimmten 
Geschälten zu bezieben. Zn einer Verordnung 
vom II. Jänner 1016 wurden ergänzende Be-
stiinmttiige» Über die Sonn- und Feiertagsruhe 
erlasse». Ganz «»«genommen von dem Verbot 
der Sonn, und Feier«ag«arbeit wurde da« Per-
sonen«ran«por«gewerbe, da« Gast, und Schant-
gewerbe mit der Einschränkung, das, während 
de« L>auptgottesdlenst,« Speisen und Getränke 
nur an Fremde oder Reisende verabfolgt werden 
dürfen. Im Kandel«- und Approvistonierung«-
gewerbe ist da« Ssfenhalten der Geschäft« je 
eine Stunde vor und »ach dem Aauptgott««-
dienst gestattet worden und den Lebensmittel-
geschästen außerdem noch in der Zeit von 6—7 
Uhr abends. Die Übrigen Gewerbebetriebe dür-
sen nur kleinere unaufschiebbar« Arbeiten und 
zwar mit besonderer Bewilligung der Behörde 
vornehmen. 

In erwähnen ist noch, das, die Gewerbeord'. 
nung vom Jahre 1015 die obligatorisch« Kran-
kenversicherunq sür Fabrikarbeiter und die obli-
gatorische Unfallversicherung für jene Gewerbe, 
deren Ausübung mit einer besonderen Gefahr 
für die Arbeiter verbunden ist, vorgeschrieben 
bat. (Forts, solgt.) 

******** 

E Siirstentum Liechtenstein 
V e r l o b u n g im Fürs tenhaus«. 
Ahr« Durchlaucht Prinzessin Maria Th«r«s«, 

dl« Schwester de« Ftirsten Franz Josef 11., hat 
sich in Wi«n mit Graf Artur von Strachwih ver-
lobt. Unsere herzlichste «nd ergebenste Gratula-
tlon! 

Prinzessin Maria Theres« ist heute, den 13. 
Dezember, zum WethnachtSaufertthalt tn Vaduz 
«ingetroffen. 

An die Arbeiterschaft! 
Wir machen darauf aufmerksam, daß wir Ar-

beiterfragen, besonder« den Arbeiterschuh in 
mehreren Fortsehungen behandeln werden und 
laden daher die Arbeiter ein, unseren AuSflH.« 

Das neue Gift 
Kriminal-Roman von Paul Alth«er 

l«bdruit»r«cht Schwei,« gtutlltton-Ditnft) 
Ferribert nickte nachdenklich und der Beamte 

fuhr fort: 
„Unser Chef hat mir aber aufgetragen, Ihnen 

mit allem, wa« un« zur Verfügung steht, zu hel-
sen. Cr kennt und schätzt Ihre Arbeit, die auch 
ihm schon wiederholt genützt hat. Er wird über-
morgen zurück sein — hofft er wenigsten«. Bi« 
dahin sollen Sie an sein«? Stelle verfügen, wie 
Sie «« für gut finden." 

Sie waren während diese« kurzen Gespräch« 
durch ein paar klein« Steinhall«» gegangen. Der 
Beamte öffnet« «ine Türe und führte seinen 
Gast in ein einfach, aber vornehm und praktisch 
ausgestattet«« Bureau: 

.Da« Allerhetligste unsere« Chef«. Da« P r i -
vatbureau Rüssel Pascha«. Er hat vor Ihnen 
kein« Geheimnisse", sagt« in seiner liebenSwür-
digen Art der jung« Beamte. 

Ferribert nahm da« großzügig« An«rbi«ten 
ohne viel Worte de« Dankt« an. Tempo war 
ihm jetzt wichtiger al« Fe-rmalltäten. 

Immerhin konnte er nicht umhin, einer eigen» 
artigen bunten Karte Aegypten«, die über dem 

Plahe hing, der ihm angewiesen war, seine 
Aufmerksamkeit zu schenken. Der Beamte war-
tete seine Frage nicht ab, sondern erklärte mit 
stolzer Befriedigung: 

„Unsere Spezialtarte von Aegypten. Sie wis-
sen, daß wir — Geschäft ist Geschäft ~ ein ge
wisse« Quantum von Mohn offiziell anpflanzen 
lassen, au« dem wir Rauschgifte für rein medizi-
ntsche Zwecke, gewinn«». Einzeln« Pflanzer, die 
sich die Konzession erwerben, haben da« Recht 
auf diese Produttion mit der Verpflichtung, die 
ganz« Ernte peinlich von un« kontrollier«» zu 
lassen. 

Nun gibt«« aber andere, die den Mohn ohne 
Konzession anbauen und illegal verkaufen. Wenn 
einer dabei erwischt wird, erwart«» ihn schwere 
Geld, und Freiheitsstrafen. 

Bei der Ausdehnung unsere« Lande« war es 
sehr schwer, «ine gewissenhaft« Kontrolle auSzu-
üben. Außerdem wurde diese Kontrolle dadurch 
fast ganz verunmöglieht. daß raffinierte Betrü-
ger von Pflanzern auf ihren ausgedehnten Be-
sitzungen rund herum Baumwolle und ander« 
harmlose Dinge pflanzen und in der Mitte oft 
dt« wundervollsten Mohnfelde» unterbalten, die 
dem Auge de« Gesetzt« verborgen bleiben. 

E« ist da« Verdienst unsere« Ehest, daß eine 

ganze Reihe von schnellen Flugzeugen ange-
schafft wurde, mit denen wir in regelmäßigen 
Abständen da« Land tief überfliegen. Dabei 
sehen wir natürlich, wa« angepflanzt und geern-
tet wird, und von diesen getarnten Mohnfeldern 
ist un« auf diese Weise schon manche« in die 
Äände gefallen. 

Auf dieser Karte sehen Sie nun die Vertei-
lung der Anpflanzungen: 

Da« Grün ist Baumwolle und andere« Harm-
lose« und erlaubte« Pflanzland. Da« Rote zeigt 
Ihnen die behördlich bewilligten und kontrollier-
ten Pflanzungen von Mohn — und in letzter 
Zeit auch von mexikanischem Äanf. Schwarz aber 
haben wir all« jene Flächenstücke eingezeichnet, 
auf denen unerlaubterweise Mohn oder Mari» 
juana-Äanf angepflanzt wurde . . . ." 

„Ausgezeichnet", sagte Ferribert. „Können 
Sie mir auf dieser Karte zeigen, wo sich dt« 
Ländereien j«n«« Ibn Kala befinden, nach dem 
ich mich erkundigt habe?" 

„Äier, tm Südosten", sagte der Beamte eifrig 
und umschrieb mit dem stumpfen Teil eine« Blei-
stift« «ine ziemlich große Fläche auf der bunten 
Karte. 

.Dann bitte ich -St« jetzt um Ihr best«« 
Flugzeug und de« zuverUrssigsten Piloten.'' 

„Sofort, Serr Ferribert." 
Der Beamte war keineswegs erstaunt über 

den nicht erwarteten Wunsch und erteilt« tele-
phonisch «intg« Befehle, di« F«rrtbert nicht ver-
stand. 

„In zwanzig Minuten fliegen wir, sagt« «r 
dann triumphi«rend. 

„Wir? Kommrn Sie mit?" 
„Natürlich Ä«rr Ferribert." 
„E« kann sehr gefährlich werden." 
„Eben darum. Wir nehmen außerdem noch 

drei tüchtige Beamte mit." 
.Ausgezeichnet. Ich seh«. St« sind der wür» 

big« Vertreter Ihre« Ehest." 
Geschmeichelt sagt« der Beamte: 
„Ich dank« Ihnen. Ich steue mich darauf, mit 

Ihnen arbeiten zu dürfen." 
Der gtäu»t< Hangar. 

Sie flogen tief über da« flache ägyptisch« 
Land gegen Südwesten. 

Der Beamte erklärte seinem Gast anhand 
einer Karte, dte derjenigen -im Bureau de« 
Chef« entsprach, die Farbe» und S-chattierun-
gen, dte von unten zu ihnen herauf leuchtete». 

.Das als», wa« « ^ ht» u»ten sehe», ist 
99-mwoae. Stert lktft\n$Mnmtiaäaf'&* 


